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§ 121 UGB Verteilung von Gewinn
und Verlust

 UGB - Unternehmensgesetzbuch

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 25.07.2024

1. (1)Sofern alle Gesellschafter in gleichem Ausmaß zur Mitwirkung verpflichtet sind, wird der Gewinn und Verlust

eines Geschäftsjahres den Gesellschaftern im Verhältnis ihrer Kapitalanteile zugewiesen (§ 109 Abs. 1). Enthält der

Gesellschaftsvertrag eine abweichende Bestimmung nur über den Anteil am Gewinn oder über den Anteil am

Verlust, so gilt sie im Zweifel für Gewinn und Verlust.

2. (2)Sind die Gesellschafter nicht in gleichem Ausmaß zur Mitwirkung verpflichtet, so ist dies bei der Zuweisung des

Gewinns angemessen zu berücksichtigen.

3. (3)Arbeitsgesellschaftern ohne Kapitalanteil ist ein den Umständen nach angemessener Betrag des

Jahresgewinns zuzuweisen. Der diesen Betrag übersteigende Teil des Jahresgewinns wird sodann den

Gesellschaftern im Verhältnis ihrer Beteiligung zugewiesen.

4. (4)Die Gesellschafterstellung steht der Vereinbarung eines Entgelts für der Gesellschaft geleistete Dienste nicht

entgegen.
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